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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Eigruber und Genossen vom 5. Dezember 1989, 

Zl. 4697/J-NR!89 betreffend die Einflihrung 

von elnheitlichen Stimmzetteln bei Betriebs­

ratswahlen in der VOEST. 

~.s.ss lAB 

1990 -01- 25 

zu Itt:. fi- J J 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken. daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind. die 

GeschäftsfUhrung der Bundesregierung zu UberprUfen. deren 

Mitglieder liber alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen 

und alle einschlägigen AuskUnfte zu verlangen. Es war daher 

zu prOfen, ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf 

"Gegenstände der Vollziehung" im Sinne des B-VG beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates, daß sich das Interpellationsrecht insbesondere 

auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der behördlichen 

Verwaltung des Bundes als Träger von Privatrechten" bezieht. 

Die von Ihnen gestellte Anfrage behandelt Angelegenheiten. 

die nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 

Abs. 1 B-VG sind. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die blAG weitergeleitet, die 

eine Stellungnahme abgegeben hat, die ich Ihnen in der Folge 

gerne zur Kenntnis bringe: 

"In!I>lievvei t konnte der öVP-Vorschla9 nach Einftihrung von 

einheitlichen Stimmzetteln bei Betriebsratswahlen in der 

VOEST berei.ts verl·'li.r){licht lt.Terden'l" 

Gemäß den Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetz bzw. den 

diesbezüglichen Verordnungen steht dem Unternehm~n keine wie 
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immer gea rtete di rekte E inf 1 ußnahme au t BetriE~bsra tswahlen 

zu. 

FUr die Abwicklung von Betriebsratswahlen ist ein in der 

Betriebsversammlung direkt von der Belegschaft gewählter 

Wahlvorstand verantwortlich. Dieser hat darauf zu achten. daß 

die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und ist 

somit auch fHr die Form und Gestaltung der verwendeten 

Stimmzettel zuständig. 

Soferne also die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten 

werden, haben daher weder das Unternehmen noch irgendwelche 

andere staatliche Institutionen direkte EinflußmBglichkeiten. 

Dies gilt auch fHr die Gestaltung der verwendeten Stimm-

zettel. '-" 
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